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Anordnung Nr. 3* 
über die Verrechnung der Abschreibungen in die 

Selbstkosten und die Bildung des Fonds 
für Generalreparaturen.

— Abschreibungen für Grundmittel im Bauwesen — 

Vom 25. Mai 1964

Auf Grund der §§ 9 und 10 der Verordnung vom 
30. Januar 1964 über die Abschreibungen für Grund
mittel und die Bildung des Fonds für Generalrepara
turen (GBl. II S. 120) wird im Einvernehmen mit dem 
Minister für Bauwesen folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Anordnung gilt für

a) die dem Ministerium für Bauwesen unterstehen
den Vereinigungen Volkseigener Betriebe (WB) 
und deren volkseigene Betriebe (VEB),

b) die dem Ministerium für Bauwesen direkt unter
stehenden VEB, volkseigenen Bau- und Montage
kombinate und Spezialbaukombinate (nachfolgend 
Kombinate genannt) und deren selbständige Be
triebsteile,

c) die den Bauämtern unterstehenden VEB,

d) die der Deutschen Bauakademie unterstehenden 
VEB.

Abschreibungen

§ 2

(1) Die Abschreibungen der Grundmittel für ihren 
wertmäßigen Ersatz erfolgen nach den im „Verzeichnis 
der Abschreibungssätze für Grundmittel“ (Sonderdruck 
Nr. 491 des Gesetzblattes) festgelegten Abschreibungs
sätzen für die einzelnen Inventarobjekte und entspre
chend der tatsächlichen Schichtauslastung.

(2) Ergänzungen bzw. Änderungen des „Verzeichnisses 
der Abschreibungssätze für Grundmittel“ erfolgen durch 
den Vorsitzenden der Regierungskommission für die 
Umbewertung der Grundmittel auf Antrag der WB 
bzw. der Bereiche des Ministeriums für Bauwesen für 
die direkt unterstehenden Kombinate und VEB sowie 
für die örtlich geleiteten VEB. Den Anträgen sind Gut
achten der Hersteller der Grundmittel bzw. der für 
ihren Import zuständigen Organe über die normative 
Nutzungsdauer beizufügen.

§ 3

(1) Der Vorsitzende der Regierungskommission für 
die Umbewertung der Grundmittel bestätigt auf An
trag der WB bzw. der Bereiche des Ministeriums für 
Bauwesen für die direkt unterstehenden Kombinate 
und VEB sowie für die örtlich geleiteten VEB Sonder
abschreibungen für bestimmte Grundmittel oder für 
Grundmittel in bestimmten Bereichen, deren Einsatz 
oder Nutzung unter außergewöhnlichen Verschleiß- 
bedingungen wie die Einwirkung aggressiver Dämpfe 
und Flüssigkeiten, Abgase, hoher relativer Luftfeuch
tigkeit, Wasser und anderen erfolgt, soweit diese nicht 
bereits in den Abschreibungssätzen gemäß § 2 Abs. 1 
berücksichtigt worden sind.
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(2) Der Vorsitzende der Regierungskommission für 
die Umbewertung der Grundmittel bestätigt im Einver
nehmen mit dem Minister für Bauwesen für bestimmte 
Grundmittel eine leistungsabhängige Abschreibung.

(3) Anträge gemäß den Absätzen 1 und 2 sind bis zum 
30. April des laufenden Jahres der Regierungskommis
sion für die Umbewertung der Grundmittel einzu
reichen und von ihr bis zum 30. Juni des laufenden 
Jahres für das folgende Jahr zu entscheiden.

§ 4

Fremdanlagen-Erweiterungen sind von den Betrieben 
innerhalb der Laufzeit der abgeschlossenen Miet-, 
Pacht- oder Nutzungsverträge bzw. der Vereinbarungen 
über die Fremdanlagen-Erweiterungen abzuschreiben.

§ 5

(1) Abschreibungen sind vom Bruttowert der Grund
mittel zu berechnen.

(2) Reservegrundmittel, vermietete und verpachtete 
Grundmittel, sowie stillgelegte Grundmittel sind gemäß 
Abs. 1 mit den Abschreibungssätzen gemäß § 2 Abs. 1 
auf der Basis der im „Verzeichnis der Abschreibungs
sätze für Grundmittel“ festgelegten normativen Nut
zungszeiten abzuschreiben.

(3) Grundmittel sind abzuschreiben, bis die Höhe des 
Verschleißes den Bruttowert je Inventarobjekt erreicht.

(4) Restbuchwerte von Grundmitteln, die durch Ver
kauf, Verschrottung, Abbruch oder Umsetzung aus- 
scheiden, sind zu Lasten der Selbstkosten zu buchen.

§ 6

Die auf Sammelkonten erfaßten Werte (Arbeitsmittel 
mit einem Bruttoeinzelwert bis zu 500 DM und über
höhte Aufwendungen für Generalreparaturen) sind bis 
zu einer weiteren Regelung mit dem sich ab 1. Januar 
1964 ergebenden durchschnittlichen Abschreibungssatz 
je Betrieb abzuschreiben.

§ 7.
Aufwendungen für Generalreparaturen

(1) Aufwendungen für Generalreparaturen und für 
kleine Modernisierung im Zusammenhang mit General
reparaturen verändern nicht den ausgewiesenen Ver
schleiß der Grundmittel. Aufwendungen für General
reparaturen sind von den VEB, den Kombinaten (Zen
trale) und deren selbständigen Betriebsteilen und den 
WB (Zentrale) je Inventarobjekt statistisch zu er
fassen.

(2) In den Fällen, in denen durch Maßnahmen der 
kleinen Modernisierung im Zusammenhang mit Gene
ralreparaturen der Wert eines Grundmittels wesentlich 
erhöht wird, ist der Bruttowert entsprechend zu er
höhen.

(3) Die Bildung eines Fonds für Generalreparaturen 
aus den Selbstkosten in den VEB, Kombinaten (Zen
trale) und deren selbständigen Betriebsteilen und WB 
(Zentrale) wird vom Vorsitzenden der Regierungs-


